
 

 

 Ausgabedatum: 25.04.2024 

Lärmaktionsplanung gem. § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 

der Stadt Kappeln  
 

 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde 

Name der Stadt/Gemeinde Stadt Kappeln 

Amtlicher Gemeindeschlüssel 1059045 

Vollständiger Name der Behörde Stadt Kappeln 

Straße Reeperbahn 

Hausnummer 2 

PLZ 24376 

Ort Kappeln 

E-Mail: info@stadt-kappeln.de 

Internet-Adresse www.kappeln.de 

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisen-
bahnstrecken und ggf. anderer Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan auf-
gestellt wird 

Kappeln liegt an der Schlei, einem Meeresarm der westlichen Ostsee in Schleswig-Holstein. Die 
Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt 43,32 km². Die Einwohnerzahl liegt bei 8.818 
(Stand: 31.12.2023). 

Folgender Straßenabschnitt wurde in der Lärmkartierung des LfU (17.11.2022) berücksichtigt: 

- B203 (von Kreuzung B199-Nordstraße/B203 bis Kreuzung K123/L286-Ostseestraße) 

Zusätzlich ist aufgrund des stetig steigenden Verkehrsaufkommens und aufgrund der regelmä-
ßigen, stündlichen Brückenöffnungen der Schleibrücke durch Rückstaus eine starke Lärmbelas-
tung auf folgenden Straßenabschnitten entstanden: 

- B199-Nordstraße ab Kreuzung B203 bis zur Kreuzung Flensburger Straße 

- B203 ab Kreuzung B199-Nordstraße bis zur Abzweigung Hüholz   

1.3 Rechtlicher Hintergrund 

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG 
und deren nationaler Umsetzung in §§ 47 a-f BImSchG sowie der Verordnung über die 
Lärmkartierung – 34.BImSchV. 
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1.4 Geltende Lärmgrenzwerte 

Lärmgrenzwerte, die als Kriterien für die Evaluierung und Umsetzung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Minderung von Lärm in dem von dem Aktionsplan erfassten Gebiet ver-
wendet werden, sind Anhang III der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung dokumentiert.  

Werden zusätzliche Grenzwerte, Auslösewerte o. ä. im Aktionsplan verwendet und wel-
che? 

Keine 

2. Bewertung der Ist-Situation 

2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 

Anzahl der Personen, die in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Gebiet einer Lärmbelastung aus-
gesetzt sind ab  

55 dB(A) LDEN von Hauptverkehrsstraßen: 150 

50 dB(A) LNight von Hauptverkehrsstraßen: 50 

2.2 Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausge-
setzt sind 
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2.3 In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Si-
tuationen 

Aufgrund des in der Tourismussaison (Mai bis August) sehr hohen Verkehrsaufkommens und den 
damit verbundenen Rückstaus durch die stündlichen Brückenöffnungen, die sich inzwischen auf 
der B203 bis zur Straße Hüholz und in nördliche Richtung auf der B199 bis zur Kreuzung Flens-
burger Straße ausdehnen, hat sich die Lärmsituation deutlich verschärft. 

Auch der zusätzliche Parkplatz-Suchverkehr trägt zu einer Verschärfung des Umgebungslärms 
bei. 

2.4 Kriterien für die Prioritätensetzung bei der Ausarbeitung des Lärmaktionsplans 

Keine 

3. Maßnahmenplanung 

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen: 

lfd. 
Nr. 

Maßnahmenart1 Erläuterungen (Wo, Was) 

1 
Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg Im Zuge des Brückenneu- und des Straßen-

ausbaus wurden Lärmschutzwände an der 
B203 errichtet. 

2 
Maßnahmen an der Quelle Verbesserung des ÖPNV-Angebots durch 

Smile24 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre (ein-
schließlich der Maßnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete) 

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen: 

lfd. Nr. Maßnahmenart1 Erläuterungen 
(Wo, Was) 

Erläuterungen 
des erwarteten 
Nutzens2 
(freiwillige Angabe) 

Kosten der 
Maßnahme [€] 
11  
(freiwillige Angabe) 

1 
Maßnahmen an der 
Quelle 

Erstellung eines 
Mobilitäts-/ Ver-
kehrskonzeptes 
ist geplant. 

Weniger KFZ-
Rückstaus und 
Parkplatz-Such-
verkehr 

Ca. 40.000 € 

 

Erläuterungen des erwarteten Nutzens 

Nach Erstellung eines Mobilitäts-/Verkehrskonzeptes sollen weniger KFZ-Rückstaus und Parkplatz-
Suchverkehre den städtischen Raum belasten, u.a. durch ein Parkleitsystem. 

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslärm 

Gibt es eine langfristige Strategie? Ja 
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Wenn ja: Erläuterung der langfristigen Strategie zur Reduzierung der Lärmbelastung 

Weitere Verbesserung des ÖPNV und der Infrastruktur für Fahrradfahrer und Fußgänger. 

3.4 Schutz ruhiger Gebiete 

Angabe, ob im Lärmaktionsplan ruhige Ge-
biete festgesetzt werden: 

Keine 

3.5 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, für 
die sich der Straßenverkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen inner-
halb der nächsten fünf Jahre reduziert3 

Aktuell kann die zu erwartende Minderung der durch die in Kapitel 3.1 und 3.2 aufgeführten Maß-
nahmen (noch) nicht hinreichend konkret bestimmt werden. Grundsätzlich profitieren aber voraus-
sichtlich alle Einwohner durch die geplanten Maßnahmen. 

4. Mitwirkung der Öffentlichkeit 

4.1 Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Von: 27.05.2024  Bis: 28.06.2024 

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung 

- Beratung des Entwurfs in öffentlicher Bauausschusssitzung mit Rederecht für die Öffent-
lichkeit 

- Öffentliche Auslegung und Veröffentlichung im Internet des gebilligten Entwurfes wäh-
rend des Zeitraums (siehe 4.1) 

4.3 Art der Interessenträger, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen 
haben 

Gremiumsmitglieder, Stadtvertreter, Einwohner 

Anzahl der Personen, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen haben 

 

4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit 

Angabe, ob im Laufe der öffentlichen Konsul-
tation Stellungnahmen eingegangen sind: 

 

Angabe, ob die während der öffentlichen Kon-
sultation eingegangenen Stellungnahmen in 
den LAP aufgenommen wurden: 

 

Angabe, ob der LAP nach der öffentlichen 
Konsultation überarbeitet wurde: 
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Erläuterung, wie der Lärmaktionsplan nach der öffentlichen Konsultation überarbeitet wurde: 

 

4.5 Dokumentation 

Inhaltliche Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation (Protokoll): 

 

Link zur Webseite mit Dokumenten der öffentlichen Konsultation: 

 

5. Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan 

Geschätzte Gesamtkosten (für die Aufstellung) des Aktionsplans (ohne Maßnahmenumsetzung) 
freiwillige Angaben der Gemeinde:  

1.000 € 

Geschätztes Kosten-Nutzen-Verhältnis der im Aktionsplan beschriebenen Maßnahmen4  
freiwillige Angaben der Gemeinde:  

 

6. Evaluierung des Aktionsplans 

6.1 Überprüfung der Umsetzung 

 

Angabe, ob Regelungen für die Überprüfung 
der Umsetzung des Lärmaktionsplans vorge-
sehen sind: 

 

Keine 

6.2 Überprüfung der Wirksamkeit 

 

Angabe, ob Regelungen für die Überprüfung 
der Wirksamkeit des Lärmaktionsplans vor-
gesehen sind: 

Keine 

 

Geplante Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit des Lärmaktionsplans  
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7. Inkrafttreten des Aktionsplans 

7.1 Der Lärmaktionsplan tritt in Kraft  

am: Durch Beschlussfassung der Stadtvertretung am 17.07.2024 

7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung des Lärmaktions-
plans 

 

zum: Ende 2026 

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet 

 

www.kappeln.de 

 

 

 

_____________________________ 
(Ort, Datum) 

 

 
_____________________________ 
(Unterschrift, Stempel)  
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Erläuterungen und Ausfüllhinweise 

1 Anhang I gibt eine Übersicht über das Spektrum lärmmindernder Maßnahmen. Im Zuge der Berichterstat-
tung sind die jeweiligen Maßnahmen den dort aufgeführten Kategorien zuzuordnen. 

2 im Einzelfall 
 
3Geschätzte Summe aller durch die vorgesehenen Maßnahmen des Lärmaktionsplans entlasteten Perso-

nen, ohne Aufschlüsselung nach Maßnahmen oder Pegelbändern. Eine Person zählt ab einem Wert von 
LDEN ab 55 dB(A) oder einem Wert von LNight ab 50 dB(A) als lärmbelastet. Ein Tool zur Abschätzung 
de entlasteten Personen wird in Kürze auf dem Geoportal Umgebungslärm umgesetzt.-   

4 Hier können Kosten-Nutzen-Analysen oder Kostenwirksamkeitsanalysen angeführt werden. 
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Anhang I: Maßnahmenart Straßenverkehr
Hinweis: Bei den angegebenen Maßnahmenarten handelt es sich um eine exemplarische, nicht 
abschließende Auflist-ung möglicher Maßnahmen. Die Angaben berücksichtigen die europäischen 
Vorgaben zur Datenberichterstattung, so dass ggf. auch übergeordnete Maßnahmen aufgeführt 
sind, die auf Ebene der Gemeinden nicht umgesetzt werden können. 

Maßnahmen an der Quelle 

Änderung des Emissionspegels 

• Maßnahmen am Straßenbelag 

• Lärmarme Reifen 

• Leise Motoren 

• Maßnahmen an der Auspuffanlage 

• Umrüstung auf leisere öffentliche Verkehrsmittel und Komponenten 

Zeitliche Beschränkungen  

• Zeitliche Beschränkung für LKW 

• Zeitliche Beschränkung für PKW 

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung  

• Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Lichtsignalsteuerung 

• Kreisverkehre und Kreuzungen 

• Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 

• Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen 

Sonstige Verkehrsmanagementmaßnahmen  

• Stärkung öffentlichen Verkehrs 

• Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger 

• Intelligente Mobilität 

• Veränderung/Reduzierung der Fahrspuren 

• Fahrverbote und Umleitungen für LKW 

• Fahrverbote und Umleitungen für PKW 

• Parkraumbewirtschaftung 

• City-Maut 
 

Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg 

Lärmschutzwände 

• Lärmschutzwände / -wälle und Instandhaltung 

• Grüne Lärmschutzwände / -wälle und Instandhaltung 

Schalldämmung an Gebäuden 

• Schallschutzfenster 

• Sonstige Maßnahmen zur Schalldämmung 
 

Städtebauliche Planung 

Flächennutzungsplanung  

• Flächennutzungsplanung/Bauleitplanung 

• Lärmreduzierung für sensible Gebiete 

• Abstandsflächen/Pufferzonen 

Lärmschutzbereiche  

• Verfügbarkeit von ruhigen Gebieten 

• Verfügbarkeit von Grünflächen 

• Maßnahmen zur Verbesserung des akustischen Raumes 
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Änderung der Infrastruktur 

Neue Infrastruktur 

• Neubau von Umgehungstraßen oder -brücken 

• Neubau von Tunneln 

Sperrung von Verkehrsanlagen 

• Sperrung von Straßen (z.B. zeitweise für LKW)  
 

Bürgerschaftlicher Dialog 

Kommunikation  

• Vermittlung von Informationen 

• Beschwerdemanagement 

Maßnahmen zur Verhaltensänderung  

• Förderung der lärmarmen Mobilität 

• Förderung des öffentlichen Verkehrs 

• Förderung von Carsharing 

• Bildungs- und Aufklärungsaktivitäten 
 

 

Anhang II: Maßnahmenart Schienenverkehr 
Maßnahmen an der Quelle 

Hinweis: Bei den angegebenen Maßnahmenarten handelt es sich um eine exemplarische, nicht 
abschließende Auflistung möglicher Maßnahmen. Die Angaben berücksichtigen die europäischen 
Vorgaben zur Datenberichterstattung, so dass ggf. auch übergeordnete Maßnahmen aufgeführt 
sind, die durch auf Ebene der Gemeinden nicht umgesetzt werden können. 

Änderung des Emissionspegels 

• Maßnahmen am Gleis 

• Umrüstung von Rädern oder Radkomponenten 

• Geräuscharme Bremsen 

• Geräuscharme Motoren 

• Erneuerung des Fuhrparks 

Zeitliche Beschränkungen 

• Zeitliche Beschränkung für den Güterverkehr 

• Zeitliche Beschränkung für den Personenverkehr 

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung 

• Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Signalsteuerung 

• Ausweisung von verkehrsberuhigten Zonen für Schienenverkehr 

Sonstige Verkehrsmanagementmaßnahmen  

• Veränderung/Reduzierung der Gleisanlagen 

• Trassenpreise 

• Fahrverbote und Umleitung von Güterverkehren 

• Fahrverbote und Umleitung von Personenverkehren 
 

Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg 

Lärmschutzwände 

• Lärmschutzwände und Instandhaltung 

• Grüne Lärmschutzwände und Instandhaltung 
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Schalldämmung an Gebäuden 

• Schallschutzfenster 

• Sonstige Maßnahmen zur Schalldämmung 
 

Städtebauliche Planung 

Flächennutzungsplanung  

• Flächennutzungsplanung/Bauleitplanung 

• Lärmreduzierung für sensible Gebiete 

• Abstandsflächen/Pufferzonen 

Lärmschutzbereiche  

• Verfügbarkeit von ruhigen Gebieten 

• Verfügbarkeit von Grünflächen 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Klanglandschaft 
 

Änderung der Infrastruktur 

Neue Infrastruktur  

• Neubau von Strecken 

• Neue Eisenbahnumfahrung/neues Brückenbauwerk 

• Neubau von Tunneln 

Sperrung von Verkehrsanlagen  

• Stilllegungeiner Schienenstrecke 

• Stilllegung eines Bahnhofs 
 

Bürgerschaftlicher Dialog 

Kommunikation  

• Vermittlung von Informationen 

• Beschwerdemanagement 

Maßnahmen zur Verhaltensänderung  

• Bildungs- und Aufklärungsaktivitäten 

• Förderung anderer Verkehrsträger 
 


